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Reglement zur Unterstützung von Projekten in Lehre, Forschung und 
Öffentlichkeitsarbeit der medizinischen Fakultät Bern durch die 
Alumni MedBern (Alumni MedBern Förderung) 

 

1. Definition 

Gemäss Art. 3 der Statuten (Zweck des Vereins) gehört die finanzielle 
Unterstützung von Projekten der Medizinischen Fakultät der Universität Bern zu 
den Aufgaben der Alumni MedBern. 

2. Zielsetzung 
Aus dem Vermögen der Alumni MedBern sollen punktuell der Lehre, der 
Forschung oder der Öffentlichkeitsarbeit dienende Projekte innerhalb der 
medizinischen Fakultät der Universität Bern unterstützt werden. Insbesondere 
sollen innovative und einem breiten Kreis von Mitarbeitenden und Studierenden 
der Fakultät zugutekommende Vorhaben durch die Übernahme von 
Anschaffungskosten unterstützt werden. Der Gedanke des Brückenschlagens 
sollte im Vordergrund stehen. Dieses Kriterium soll breit angewendet werden, 
also für Brücken zwischen Universität und Peripherie, für Brücken zwischen 
Grundlagen- und angewandter Forschung, aber auch für Brücken zwischen 
verschiedenen Institutionen. 
 

3. Projekteingabe 
Über das Dekanat werden unter Vorbehalt des Punktes 5 die Fakultätsmitglieder 
anfangs Jahr über diese Unterstützungsmöglichkeit informiert. Gesuche um ein 
Sponsoring sind bis zum 1. März des Kalenderjahres an das Sekretariat der 
Alumni MedBern (c/o Medizinische Fakultät, Dekanat) zu richten. Die 
Projektbeschreibung (max. 3 Seiten A4) soll Bedürfnis und Ziel sowie den 
Projektplan (inkl. Finanzplan, Unterlagen über Kosten) beinhalten und den 
erwarteten Nutzen aufzeigen. Der Antrag schliesst die Angabe der 
gesamtverantwortlichen Person (mit kurz-CV) ein. 
 

4. Auswahlverfahren 
4.1 Der Vorstand der Alumni MedBern bewertet die eingegebenen Projekte nach 
dem Erreichen der Zielsetzung (s. 2) sowie ihrer Qualität und stellt sie der 
Generalversammlung vor; der Vorstand stellt Antrag für das zu unterstützende 
Projekt. Er kann auch eine Teilfinanzierung vorschlagen (s. 5). 

4.2 Die Mitgliederversammlung entscheidet gemäss Art. 11 der Statuten über 
das Sponsoring. Sie stimmt darüber ab, ob im laufenden Jahr ein Sponsoring 
gesprochen wird, und sie wählt – bei Annahme der ersten Abstimmung – das zu 
unterstützende Projekt aus. Bei dieser zweiten Abstimmung treten 
Projektbeteiligte in den Ausstand. 
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5. Frequenz und Höhe der Förderbeiträge 
Die finanzielle Unterstützung von Projekten richtet sich nach den finanziellen 
Möglichkeiten des Vereins und kann daher nicht immer jährlich erfolgen. Das 
Sponsoring eines Projektes bewegt sich üblicherweise im Bereich von  
CHF 10‘000.- bis CHF 20‘000.-. 
 

6. Projekt-Reporting                                                                                                                   
Die einreichende Person eines unterstützten Projektes verpflichtet sich, den 
Alumni MedBern einen Schlussbericht zu erstatten. Bei länger dauernden 
Projekten sind nach Vereinbarung Zwischenberichte erforderlich. Die 
einreichende Person sorgt auch dafür, dass die Unterstützung bei der Publikation 
der Forschungsresultate erwähnt wird bzw. dass sie bei Lehrprojekten oder einer 
Öffentlichkeitsarbeit an geeigneter Stelle erwähnt wird (z.B. durch 
Kennzeichnung von angeschafften Objekten). 

 
 

Genehmigt von der Generalversammlung der Alumni MedBern im Juni 2013 

Definitiv bereinigt an der Vorstandssitzung vom 25. Februar 2014. 

Der Vorstand der Alumni MedBern 
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